
             

zwischen der

Anschrift: Forstbetriebsgemeinschaft Heberndorf
   Heberndorf Nr. 46
   07343 Wurzbach

und dem Waldbesitzer:               Name:………………………………….

Vorname:………………………………

Straße:…………………………………

PLZ / Ort:……………………………...

wird folgendes vereinbart:

§ 1

(1) Der Waldbesitzer beauftragt die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) mit der Vermittlung eines Kauf- 
geschäftes per Vertrag für das in der jährlichen Anlage zu diesem Vertrag bezeichnete Rohholz.

(2) Die Vereinbarung einer in Abs.1 bezeichneten jährlichen Anlage ist Wirksamkeitsvoraussetzung für 
diesen Vertrag und hiernach wesentlicher Bestandteil.

§ 2

Für die Vermittlung des unter §1 bezeichneten Kaufgeschäftes zahlt der Waldbesitzer an die FBG ein Entgelt 
in Höhe von 1,5 % vom Nettoerlös Holzverkauf.

§ 3

(1) Der Waldbesitzer beauftragt und bevollmächtigt hiermit die FBG mit dem Abschluss der erforder-lichen 
Verträge für das vermittelte Kaufgeschäft.

(2) Die Bevollmächtigung zum Vertragsabschluss erstreckt sich auf alle erforderlichen Vertrags-
gestaltungs- und Abwicklungsverhandlungen von der Vertragsanbahnung bis hin zur Rechnungs-
legung und ggf. ersten erforderlichen Mahnung.

(3) Für die nach dieser Vollmacht abzuschließenden Verträge sind die Allgemeinen Verkaufs- und 
Zahlungsbedingungen zur Anwendung zu bringen.

§ 4

Der Waldbesitzer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, die in dieser Vollmacht abzuschließenden 
Verträge in Sammelverträgen einzubinden.

Auftrag Nr.: ……………………….

Beauftragung zum Holzverkauf



§ 5

(1) Der Vertrag gilt bis einschließlich dem 31. Dezember des dem Vertragsschluss folgenden 
Kalenderjahres und verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, soweit er nicht von einer der 
Parteien bis spätestens 30. September des jeweiligen Kalenderjahres gekündigt wurde.

(2) Holzverkaufsverträge, die während der Laufzeit dieses Vertrages für den Waldbesitzer geschlossen 
wurden und deren Erfüllung über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus andauern, sind vollständig und 
ordnungsgemäß abzuwickeln.

§ 6

Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 7

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmungen gilt diejenige 
gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unzulässigen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn 
und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt.

……………………………….. ………..…..……………………………
(Ort/Datum) (Ort/Datum)

………………………………… ………..…………………………….
Geschäftsführer FBG (Waldbesitzer)



Anlage zum Auftrag Nr.:  …………..

Waldbesitzer: Name: ………………………….

Vorname: …………………….........

Straße: ………………………….

Ort: ……………….................

Beauftragung zum Holzverkauf

Holzart Menge Mengeneinheit Holzkäufer Vertragsnummer

(1) Die sich aus dem Vertrag ergebenen Rechnungen sollen einen Mehrwertsteuersatz von 
………..% enthalten.

(2) Die vom Finanzamt vergebene Steuernummer lautet wie folgt:………………………...

(3) Die Bankverbindung:        Kreditinstitut:………………………...

       BIC:………………………….............

       IBAN:……………………….............. 

Steuerliche Veranlagung:

                                      vorsteuerabzugsberechtigt: Ja 
Nein 

………………………………… ……... ………………………………….
(Ort/Datum) (Ort/Datum)

………………………………… ……... .………………………………….
(Geschäftsführer FBG) (Waldbesitzer)


